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Lehramt für die Primarstufe (LP) – CP-Regelungen zum Profilfach  
 Eines der Studienfächer wird in der Regel mit Eintritt in das dritte Fachsemester als Profilfach gewählt und dem Zentralen Prüfungssekretariat für Lehramtsstudiengänge (ZPL) 

mitgeteilt. Ausnahmen sind die Profilfächer Bildende Kunst (Primarstufe) und Musik (Primarstufe), die an der HBK bzw. HfM ab dem ersten Semester studiert werden und das Bestehen einer 
Eignungsprüfung erfordern. 

 Wird Bildende Kunst (Primarstufe) oder Musik (Primarstufe) als Profilfach studiert, erweitert sich das Studium um 16 CP (insgesamt 256 CP). 
 Das Fach, in dem die Wissenschaftliche Arbeit geschrieben wird, kann auch als Profilfach gewählt werden. 
 Das Fach Deutsch als Zweitsprache (Primarstufe) kann nicht als Profilfach gewählt werden. 
 Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen des Studiums ein zweites Profilfach zu belegen und mit einer zusätzlichen mündlichen Staatsprüfung abzuschließen. 

Regelungen der CP für die einzelnen Profilfächer  
Der CP-Umfang eines Profilfachs beinhaltet die 18 CP des entsprechenden Studienfachs im jeweiligen Wahlpflichtbereich. Darüber hinaus werden weitere CP aus Lehrveranstaltungen des gewählten 
Profilfachs in den Wahlpflichtbereichen „Übergänge“ und „Individuelle Lehr-Lern-Situationen / Inklusion“ erbracht.  

Profilfach Bildende Kunst (Primarstufe): 18 CP Studienfach, 32 CP gemäß der Regelung für das Profilfach Bildende Kunst (Primarstufe) der HBK (insgesamt 50 CP). 

Profilfach Musik (Primarstufe): 18 CP Studienfach, 32 CP gemäß der Regelung für das Profilfach Musik (Primarstufe) der HfM (insgesamt 50 CP). 

Profilfach Sport (Primarstufe): 18 CP Studienfach, 12 CP aus den Wahlpflichtbereichen „Übergänge“ und „Individuelle Lehr-Lern-Situationen / Inklusion“ (insgesamt 30 CP). 

Profilfach Evangelische Religion (Primarstufe): 18 CP Studienfach, 6 CP aus dem Wahlpflichtbereich „Übergänge“ und 7 CP aus dem Wahlpflichtbereich „Individuelle Lehr-Lern-Situationen / 
Inklusion“ (insgesamt 31 CP). 

Profilfach Katholische Religion (Primarstufe): 18 CP Studienfach im Rahmen des Wahlpflichtbereichs „Ästhetische Bildung / Werteerziehung“, 8 CP aus dem Wahlpflichtbereich „Übergänge“ und 5 CP 
aus dem Wahlpflichtbereich „Individuelle Lehr-Lern-Situationen / Inklusion“ (insgesamt 31 CP). 

Profilfach Frühes Fremdsprachenlernen Französisch: 18 CP Studienfach, 6 CP aus dem Grundlagenmodul des Wahlpflichtbereichs „Frühes Sprachenlernen und Mehrsprachigkeit“, 6 CP aus den 
Wahlpflichtbereichen „Übergänge“ und „Individuelle Lehr-Lern-Situationen / Inklusion“ (insgesamt 30 CP). 

Beim Profilfach Fachdidaktik Deutsch (Primarstufe), Fachdidaktik Mathematik (Primarstufe) oder Didaktik des Sachunterrichts (Primarstufe) besteht das Profilfach aus den 34 CP des 
Pflichtbereichs, den 16 CP der Wissenschaftlichen Arbeit und den 4 CP des Kolloquiums (insgesamt 54 CP). 

Regelung der CP für die Pflichtbereiche  
In denjenigen beiden Studienfächern der Pflichtbereiche (Fachdidaktik Deutsch, Fachdidaktik Mathematik bzw. Didaktik des Sachunterrichts), in denen nicht die Wissenschaftliche Arbeit geschrieben 
wird, sind jeweils zusätzlich zu den 34 CP weitere erfolgreich besuchte Lehrveranstaltungen im Umfang von 6 CP aus den Wahlpflichtbereichen „Übergänge“ bzw. „Individuelle Lehr-Lern-
Situationen / Inklusion“ zu erbringen. Diese Lehrveranstaltungen müssen Angebote des jeweiligen Prüfungsfaches in den Wahlpflichtbereichen „Übergänge“ und „Individuelle Lehr-Lern-Situationen 
/ Inklusion“ sein. 


